
Datenschutzhinweise und Informationspflichten zur Verarbeitung personen- 
bezogener Daten im Bereich „Sicherheit und Ordnung“ des Landkreises Ostallgäu 
(Art. 13 und 14 DSGVO) 
 

 

Landratsamt Ostallgäu · Schwabenstraße 11 · 87616 Marktoberdorf · www.ostallgaeu.de  

 

Stand: 02/2026 
Seite 1 von 2 

 
   

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit / Anlass und Zweck der Verarbeitung 

▪ Sicherheitsrecht - Sicherheitsbehörde und Vollzug von Ordnungswidrigkeiten 
 

Das Allgemeine Sicherheitsrecht ist geregelt im Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG). Zuständige 
Sicherheitsbehörden sind die Gemeinden, Landratsämter, Regierungen und das Bayerische Staatsministerium 
des Innern, für Sport und Integration, die die erforderlichen Anordnungen und Entscheidungen zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung treffen. 

Das Sicherheitsrecht beinhalt zudem den Vollzug von Anhörungen, Verwarnungen und Bußgeldbescheiden 
auf Grundlage von Ordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizeiinspektionen. 

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Landkreis Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, 
E-Mail-Adresse: poststelle@lra-oal.bayern.de, Telefon: 08342 911-0. 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, 
E-Mail-Adresse: datenschutzbeauftragter@lra-oal.bayern.de 

4. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Artikel 6 Abs. 1 Buchst. c und e Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
in Verbindung mit Art. 4 und 5 Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG); 
 

- §§ 118 ff. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG); 
- § 27 Verordnung über die Verhütung von Bränden (VVB); 
- Art. 7 Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz – FTG); 
- Art. 6, 7, 19, 26 und 37 Gesetz über das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öf-

fentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG); 
- Art. 21 Bayerisches Versammlungsgesetz (BayVersG); 
- Art. 26 Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG); 
- § 69 Bundesleistungsgesetz (BLG); 
- Manöver und andere Übungen der Bundeswehr und der Streitkräfte der Entsendestaaten 

in Bayern (Manöverbekanntmachung) 
- weitere Rechtsgrundlagen nach dem jeweiligen Sachverhalt. 

5. Kategorien der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden 

Das Landratsamt Ostallgäu verarbeitet für die hier genannten Zwecke folgende personenbezogenen Daten: 

­ Personenstammdaten (Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Familienstand, 
Staatsangehörigkeit, Anschrift, Kontaktdaten, ausgeübter Beruf); 

von betroffenen Personen bzw. Betroffenen der jeweiligen Ordnungswidrigkeit. 

6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten 

Die Daten werden im Landratsamt Ostallgäu innerhalb der Fachabteilung „Sicherheit und Ordnung“ verarbei-
tet, an die jeweils zuständige Gemeinde- oder Stadtverwaltung und an örtliche Polizeiinspektionen weitergege-
ben. Im Falle von Strafverfahren aber auch Klageverfahren werden personenbezogene Daten an die hierfür 
zuständigen Stellen übermittelt. 

7. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 

In Zusammenhang mit der hier genannten Verarbeitungstätigkeit erfolgt keine Weitergabe oder Übermittlung 
von personenbezogenen Daten an Drittländer. 

8. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Die Aufbewahrungsfrist der Daten beträgt 10 Jahre nach Abschluss der Bearbeitung. 

9. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

­ Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Per-
son gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

­ Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu 
(Art. 16 DSGVO). 

­ Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verar-
beitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 

­ Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 
Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht 
auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 
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Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüfen wir als Verantwortlicher, ob die ge-
setzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz (Postfach 22 12 19, 80502 München, Telefon: 089 212672-0, Telefax: 
089 212672-50, E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de). 

10. Widerrufsrecht - soweit die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht 

Wenn Sie in die Verarbeitung durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilli-
gung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

11. Quelle und Herkunft der Daten; Informationen gemäß Art. 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Die hierzu erforderlichen Daten erheben wir entweder direkt bei der betroffenen Person oder erhalten diese auf 
Grundlage von Ordnungswidrigkeitenanzeigen durch die zuständigen Polizeiinspektionen. 

12. Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling 

Wir setzen in diesem Zusammenhang keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO 
ein und verarbeiten Daten nicht mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte automatisiert zu bewerten. 

13. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Die Verpflichtung zur Angabe personenbezogener Daten ergibt sich aus den genannten gesetzlichen und 
rechtlichen Bestimmungen. 

 


